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VERKEHRSWERT

GUTACHTEN

326 335/3

in der Sache:

Hof- und Gebaudeflache
Sudetenweg 18
Bauplatz, An der Wascherde

36341 Lavuterbach

Amtsgericht Alsfeld
Aktenzeichen: 34 K 1/25

Der Verkehrswert des Eigentums wurde zum Stichtag 28.05.2025 wie folgt ermittelt:

Flurstick 326: 1 70.000,00 €

in Worten: einhundertsiebzigtausend Euro

Flurstick 335/3: 5.000,00 €

in Worten: finftausend Euro

1. Alilgemeine Angaben
Grundbuch von Lauterbach, Blatt 2730 des Amtsgerichtes Alsfeld

Ifd. Nr. 1, Gemarkung Lauterbach, Flur 12, FlurstUck 326, Hof- und
Gebdudeflache, Sudetenweg 18, GroBe 278 m?

Ifd. Nr. 2, Gemarkung Lauterbach, Flur 12, Flurstick 335/3,
Bauplatz, An der Wascherde, GréBe 18 m?

Amt fir Bodenmanagement Fulda

|I"I G%K H Dipl.-Ing. Jens Maurer (FH)

INGENIEURKAMMER  BergwiesenstraBe 1 - 35325 Miicke/Wettsaasen
——HESSEN——  Tel. 06400 200-689 oder -690 - Fax 06400 200-691 - Mobil 0172 2710235
info@maurer-baugutachten.de - www.maurer-baugutachten.de
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1.2 Auftraggeber

Amtsgericht Alsfeld
zum Zwecke der Zwangsversteigerung

Aktenzeichen: 34 K 1/25

1.3 Orisbesichtigung

Mit Datum vom 19.05.2025 wurden die Verfahrensbeteiligten schriftlich kontaktiert
bezlglich einer Absprache eines Termins zur Ortsbesichtigung.

Es erfolgten diverse Kontaktaufnahmen durch die Beteiligten.

Durch den Sachverstdndigen konnte schlussendlich eine Terminvereinbarung zur

Ortsbesichtigung fUr Mittwoch, den 28.05.2025 um 12.00 Uhr erfolgen.

Der Ortstermin fand ordnungsgemdB statt. Der Sachverstdndige hatte Zugang zu

allen RGumlichkeiten des Wohnhauses. Die Garage war nicht zugdnglich.

Teilnehmer: - Schuldnerin
- Herr Jens Maurer

Zum Objekt wurden dem Sachverstdndigen durch die Glaubigerin Bau- und Plan-
unterlagen zur VerfiUgung gestellt. Die Richtigkeit der Planunterlagen, insbesondere
der MaBe, wird fUr die Wertermittlung vorausgesetzt. Es erfolgten durch den Sach-
verstandigen Messungen vor Ort als zusatzlicher Abgleich.

1.4 Rechiliche Gegebenheiten

Es liegen im Grundbuch Abt. Il keine wertbeeinflussenden Eintragungen vor, die
durch den Sachverstandigen zu bericksichtigen wdaren.

GemdanB Auskunft beim Regierungsprasidium GieBen liegen zum Grundstuck keine
Einfragungen in der Altfléchendatei vor.

Gesonderte Untersuchungen auf Altlasten wurden nicht durchgefuhrt, Anzeichen
von Bodenverunreinigungen waren wdhrend der Ortsbesichtigung auch nicht er-
kennbar.

Es liegen keine Einfragungen im Baulastenverzeichnis vor gemdaB Auskunft bei der
Bauaufsicht des Vogelsbergkreises.

Alle Angaben ohne Gewdahr.
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1.5 Lage der Grundsticke

Das zu bewertende Gesamteigentum liegt in einem dlteren Wohngebiet am
sudlichen Stadtrand von Lauterbach.

Lauterbach ist die Kreisstadt des Vogelsbergkreises in Osthessen und hat ca.
14.000 Einwohner. Der Ortsname steht in Verbindung mit dem FlUsschen
Lauter, die durch die Stadt flieBt.

Lauterbach liegt am norddstlichen Rand des Vogelsbergs am FuBe des Hai-
nigs etwa 25 km nordwestlich von Fulda.

Es grenzt im Norden an die Stadt Grebenau, im Nordosten an die Stadt Schlitz,
im Osten an die Gemeinde Wartenberg, im SUden an die Stadt Herbstein, so-
wie im Westen an die Gemeinde Lautertal und Schwalmtal.

Wie viele Orte, deren Name mit ,,bach'* endet, wurde Lauterbach in der
fr@nkischen Rodungs-und Siedlungszeit (400-800 n. Chr.) gegrundet. 812 wurde
es erstmals in der Marktschreibung der Kirche von Schlitz erwdhnt.

Im Mittelalter gehorte Lauterbach zum groBen Territorium der Abtei Fulda. Am
16. Marz 1266 wurde Lauterbach die Stadtrechte verliehen. Zum Schutz wurde
eine Stadtmauer und die Burg Lauterbach errichtet. Teile der Stadtmauer sowie
das Schloss gelten heute als Sehenswurdigkeiten.

Die Stadt besteht aus den Stadtteilen Allmenrod, Blitzenrod, Frischborn, Heblos,
Maar, Reuters, Rimlos, Rudlos, Sickendorf, Wallenrod und Wernges. Blitzenrod
und Rudlos gehdren seit dem 1. April 1939, Wernges seit dem 1. Juli 1971 zu
Lauterbach. Im Zuge der Gebietsreform in Hessen wurden am 31. Dezember
1971, die bis dahin selbstdndigen Gemeinden Heblos, Maar, Reuters, Rimlos
und Wallenrod eingegliedert. Am 1. Februar 1972 kamen Frischborn und Sicken-
dorf hinzu. Allmenrod folgte am 1. August 1972 durch das Landesgesetz.

zu bewertendes
Gesamteigentum

a

Region Vogelsberg/Fulda
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Neben den vielen Sehenswirdigkeiten bietet die Stadt Lauterbach viele
regelmdaBige Veranstaltungen, wie z.B. der Prémienmarkt oder das Lauter-
bacher Stadtfest. Dort kann auch das Lauterbacher Bier probiert werden,
welches seit 1527 gebraut wird und als das &lteste Bier Hessens gilt.

Die Infrastruktur kann als gut bezeichnet werden. Alle Dinge des taglichen
Lebens k&nnen in Lauterbach erledigt werden. Selbst ein Krankenhaus

ist in Lauterbach zu finden, sowie viele Freizeitmoglichkeiten, wie das Eis-
stadion.

Auch wirtschaftlich haben sich einige Unternehmen in und um Lauterbach
angesiedelt, so auch beispielsweise die dlteste Hutfabrik Deutschlands.

\ zu bewertendes
Gesamteigentum

Region Lauterbach

Durch die Stadt fGhren die BundesstraBen 254 und 275, Gber die Lauterbach
von den Bundesautobahnen 7 und 5 erreichbar ist.

Die zu bewertenden Objekte liegen am stdlichen Stadtrand in der N&he zur
BundesstraBe 275. Entsprechend gut ist das Gesamteigentum zu erreichen.
Mit der Bahn ist Lauterbach Gber die Vogelsbergbahn GieBen-Fulda durch
den Bahnhof Lauterbach Nord erreichbar.

Lauterbach verfigt Gber ein Stadtbussystem, genannt ,,Die kleinen Strolche'’,
dass aus den beiden VGO-Linien VB-20 und VB-21 besteht.

Ferner ist Lauterbach Ausgangspunkt des Vulkanradwegs auf der enemaligen
Bahnstrecke Stockheim-Lauterbach (urspringliche Vogelsbergbahn, heute
nachtraglich meist Odenwaldbahn genannt). Es besteht auch Anschluss an
die Hessische Radfernwege R2 und R7. Der Bahnradweg Hessen nutzt den
Vulkanradweg und den hessischen R7 zwischen Lauterbach und Schlitz, um
Hanau am Main Uber ehemalige Bahntrassen mit Vogelsberg und Rhon Uber
ca. 250 km zu verbinden.
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Wie bereits erwdhnt, liegen die beiden Objekte am sUdlichen Stadtrand, in
einem ruhigen Wohngebiet. Die Zufahrt erfolgt von der B275 aus Uber die Karl-
straBe und von dort in den Sudetenweg, einer Sackgasse. Das Objekt ist gut
erreichbar. Im &ffentlichen Bereich des Sudetenwegs bestehen Parkmoglich-
keiten.

Die beiden Flursticke liegen in einem kleinen Stichweg vom Sudetenweg aus.
Das Garagengrundstick, Flurstick 335/3 ist vollstandig bebaut. Gegenuber-
liegend befindet sich das Flurstick 326, mit einem Reihenendhaus. Beide Flur-
stUcke sind rechteckig geschnitten und k&nnen als gut nutzbar bezeichnet
werden.

Die umliegende Bebauung besteht aus Reihenhd&usern, sowie Mehrfamilien-
h&usern und dazugehdrige Garagenanlagen.

Die Grundstucke werden vom Gutachterausschuss als baureifes Land, ge-
mischte Baufl&che gefUhrt und gelten als voll erschlossen.

GemdanB Auskunft bei der Stadt Lauterbach gibt es fir diesen Bereich einen
gultigen Bebauungsplan. Dieser sieht in diesem Bereich u.a. ein reines Wohn-
gebiet mit einer 2-geschossigen Bauweise vor. Als Grundfl&chenzahl (GRZ)
wird 0,27 angegeben und fUr die Geschossfladchenzahl (GFZ) 0,54.

Es liegt fUr diesen Bereich kein Denkmalschutz vor, bzw. das Grundstick liegt
nicht im Bereich einer denkmalschutzrechtlichen Gesamtanlage. GemanB
AuskUnfte liegen keine Eintragungen im Baulastenverzeichnis und der Ali-
fléchendatei vor.

zu bewertendes
Gesamteigentum — >

Ausschnitt Lauterbach
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Das zu bewertende FlurstGck 335/3 ist mit einer PKW-Garage einer Garagen-
anlage bebaut und liegt schrédg gegentber dem mit einem Reihenendhaus
bebauten FlurstUck 326. Das Garagengrundstick ist vollstandig bebaut.

Die Beschreibungen des Gesamtobjektes erfolgten auf Basis der Ortsbesich-
tigung des Sachversténdigen, den vorhandenen, einfachen Bau- und Plan-

unterlagen, sowie Angaben der Eigentimerin.

Zur besseren Ubersicht Uber das zu bewertende Gesamteigentum nachfol-

gender Auszug aus der Liegenschaftskarte:

t

Das rechteckig geschnittene, kleine Wohn-
haus ist unterkellert, hat ein Erd- und Ober-
geschoss, sowie ein urspringlich nicht aus-
gebautes Dachgeschoss mit Satteldach.
Das Dachgeschoss wurde nachtraglich ein-
fach zu Wohnzwecken ausgebaut. Dieser
Ausbau ist baurechtlich zu prifen.

Die Wohnflache im Erdgeschoss betragt ca.
42 m? und im Obergeschoss ebenfalls ca.
42 m2. Die Nutzflache im gréBtenteils erd-
berUhrten Kellergeschoss betrégt ca. 41 m2.

1
2
3
4
5
—

—>

Wohnhaus

Zufahrt ,,Sudetenweg”
Garage

Garten

Terrasse

Eingang Wohnhaus
Zugang Kellergeschoss

Zufahrt Garage

Seitlicher Gartenzugang

Der Eingangsbereich zum Wohnhaus befindet sich im Erdgeschoss zum
Stichweg hin. Der Zugang erfolgt aber weder barrierefrei noch behinder-
tengerecht. Es ist eine AuBentreppe mit insgesamt 3 Stufen vorhanden.
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Abb.: Grundriss Erdgeschoss Abb.: Grundriss Obergeschoss

Vom Eingangsbereich zum Wohnhaus (roter Pfeil Grundriss oben) kommt
man unmittelbar in einen kleinen Windfang mit kleinem WC. Uber den daran
anschlieBenden, offenen Flur mit Treppenhaus und Zugang zum Keller- und
Obergeschoss gelangt man in das Wohnzimmer und die Kiche. Vom Wohn-
zimmer aus hat man Zugang zur Terrasse und den Garten auf der Gebdude-
rGckseite. Die Grundrissaufteilung im Erdgeschoss kann als klein, aber zweck-
md&Big und durchaus gefdllig bezeichnet werden.

Auch im Obergeschoss hat man vom Flur des Treppenhauses Zugang zu allen
weiteren RGumen. Diese sind ein Schlafzimmer, das Badezimmer, sowie zwei
Kinderzimmer. Von einem der beiden Kinderzimmer besteht ein Zugang zu
einem Balkon auf der Gebduderickseite.

Auch die Grundrissaufteilung im Obergeschoss ist grundsatzlich klein, aber
ebenfalls durchaus zweckmaBig.

Uber die Treppe besteht ein weiterer Zugang zum Dachgeschoss, welches
eigentlich als einfache Nutzfléche geplant war und nachtraglich zu ein-
fachen Wohnzwecken ausgebaut wurde. Dieser Ausbau ist baurechtlich
zu prufen und aufgrund der vorhandenen Hohen und Dachschrégen auch
nur bedingt zweckmdaBig.
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Der Zugang zum Kellergeschoss, welches
rein als Nutzflache dient, erfolgt Uber das
Treppenhaus. Dazu besteht auf der Ge-
bduderUckseite noch ein weiterer Zugang
vom Garten aus Uber eine KellerauBen-
freppe. Im Keller gibt es eine WaschkUche,
ein Kellerraum mit Heizung, sowie ein Haus-
anschlussraum. Die Raumaufteilung kann
auch hier als insgesamt durchaus zweck-
mMaBig bezeichnet werden.

Abb.: Grundriss Kellergeschoss

Die AuBenanlage des Wohnhauses besteht aus dem kleinen Vorgarten
(Rasen) mit Zugang zum Wohnhaus, sowie dem Gartenbereich mif Ter-
rasse hinter dem Haus. Seitlich am Haus besteht ein ebenfalls befestigter
Bereich, der u.a. auch als Zugang zum Garten hinter dem Haus dient.
Der hintere GrundstUcksbereich hat eine Einfriedung und ist komplett ab-
geschlossen. Die AusfUhrung kann als gefdllig bezeichnet werden.

Das Garagengrundstick ist, wie bereits erwdhnt, vollstdndig mit der
Garage bebaubt, die Teil einer Garagenanlage ist. Die Garage mit
Flachdach bietet Platz fur einen PKW. Die Nutzfldche betrdgt ca. 14
m2
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1.6.2 Beschreibung Gesamtkonstruktion

Die Beschreibung der Gesamtkonstrukfionen erfolgt auf Basis der Orts-
besichtigung des Sachverstdndigen, den einfachen Bau- und Planunter-
lagen, sowie Angaben der EigentUmerin.

Aufgrund des urspringlichen Baujahres des Wohnhauses wird darauf
hingewiesen, dass u.U. Baustoffe verwendet worden sein kénnen, die
aus heutigen Gesichtspunkten als gesundheitsgefdhrdend eingestuft
werden kénnten. Es waren im Rahmen der Ortsbesichtigung in diesem
Bereich keine Auffdlligkeiten sichtbar bzw. feststellbar.

Das Objekt war zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung in einem augen-
scheinlich voll funktionalen Zustand.

Das Objekt wurde bauaufsichtlich 1968 genehmigt (Ansatz in der Wert-
ermiftlung) und in massiver und solider Bauweise, entsprechend dem
Baujahr errichtet. Der bauliche, energetische Standard entspricht dem
Baujahr.

Grindung und Geschossdecken sind aus Stahlbeton bzw. massiv aus-
gefUhrt. Die Wande sind gemauert und haben einen einfachen minera-
lischen AuBenputz ohne jegliche WarmeddmmmaBnahmen. Das Sattel-
dach ist eine Holzkonstruktion und hat eine Betonziegeleindeckung.
Angaben zu einer etwaigen Dd&mmung in der Dachschrdgen kdnnen
nicht erfolgen.

Die Gesamtkonstruktion ist sichtbar in die Jahre gekommen und befindet
sich in einem fUr das Baujahr durchaus typischen, in die Jahre gekom-
menen, aber insgesamt gepflegten Zustand. Im Keller waren fUr das Alter
typische Feuchftigkeitsprobleme sichtbar, aber insgesamt in einem Uber-
schaubaren MaB.

Die Fenster wurden 2017 erneuert, sind aus Kunststoff und haben eine
durchaus zeitgemdaBe Isolierverglasung. Auch die HaustUr wurde er-
neuert.

Die gesamte Innenausstattung hat einen eher mittleren als einfachen
Standard und wurde im Rahmen des Hauskaufes 2017 fast vollsténdig
renoviert und saniert.

Dies gilt auch fUr die Sanitdraus-
stattung, sowie die Heizungsan-
lage, eine Gastherme mit Warm-
wasserboiler. Entsprechend kann
von einer durchaus zeitgemdaBen
Innenausstattung gesprochen
werden. Die Wéarme wird Uber
Wandheizkérper abgegeben, die
allerdings noch in Mauerwerks-
nischen sitzen.

Die Innenausstattung kann insgesamt als durchaus gefdllig bezeichnet
werden und befindet sich in einem gepflegten Zustand.
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Auch im Bereich der AuBenanlage wurde 2017 investiert. Die Terrasse
wurde u.a. erneuert. Die Terrassenflachen, Gartenwege und der Zugang
sind mit Betonwerksteinen hergestellt. Alle weiteren nicht befestigten
Fldchen sind als Wiese angelegt.

Die Gesamtanlage ist zwar deutlich sichtbar in die Jahre gekommen,
aber durch die durchgefUhrten Renovierungen/Sanierungen im Innen-
bereich befindet sich das Objekt in einem gut nutzbaren Zustand.

Das Garagengebdude ist ebenfalls in massiver Bauweise errichtet. Das
Flachdach hat eine einfache Abdichtung. Der Innenbereich der Garage
war nicht einsehbar. Es ist ein einfaches Blechschwenktor vorhanden.
Angaben zum Zustand ké&nnen nicht erfolgen. Mittlerweile wurde der
Dreierblock erweitert zu einer ganzen Garagenanlage.

1.6.3 Beschreibung des Wohnhauses im Einzelnen

Es erfolgt lediglich eine bildliche Darstellung des Wohnbereichs im Erd- und
Obergeschoss, sowie des Nutzbereichs im Keller- und Dachgeschoss.

Die Bilder, sowie die Bilder der Anlage geben einen guten Uberblick Gber
den vorhandenen Zustand und Standard der Ausstattung.
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-Wohnbereiche Erd- und Obergeschoss-

-Nutzbereiche Keller- und Dachgeschoss-
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2. Aligemeine Verfahrenswahl

Besonderer Hinweis:

Seit dem 01.01.2022 ist die neue ImmoWertV 21 in Kraft getreten. Die aligemeinen
Beschreibungen erfolgen auf Basis der neuen ImmoWertV 21. Die Wertermittlung
erfolgt entsprechend auch nach der ImmoWertV 2021, da die erforderlichen Daten
des Gutachterausschusses des Vogelsbergkreises groBtenteils nach dieser Norm
ermittelt wurden.

In der Wertermittlung ist der Grundsatz der Modellkonformitat gewichtiger als die
Regelungen der ImmoWertV 21. Die Modelle und Modellparameter der Immo-
WertV 21 sind demnach erst dann in der Wertermittlung anzusetzen und zu berick-
sichtigen, wenn der Gutachterausschuss diese bei der Ermittlung der fir die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten angesetzt hat. Es ist also stets das den Daten zu-
grundeliegende Ableitungsmodell anzuwenden und nicht die vermeintlich
»~Zwingend" anzusetzenden Modellparameter der ImmoWertV 21.

Es wird an dieser Stelle bei den Abweichungen zur Verordnung auf §10 Abs. 2
ImmoWertV 21verwiesen.

Die Bewertung des Einfamilienhauses (Reihenendhaus) erfolgt nach dem Sach-
wertverfahren, da bei Objekten dieser Art die Erwirtschaftung eines Erfrages nicht
unbedingt im Vordergrund steht. Sie wurden nicht zu diesem Zweck errichtet.

Das Ertragswertverfahren dient aber im vorliegenden Fall aufgrund der Bauweise
als Reihenhaus als guter Abgleich des wertbestimmenden Sachwertverfahrens.

Die Wertermittlung fUr das Garagengrundstuck erfolgt ausschlieBlich Uber das
Sachwertverfahren.

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens erfolgt aufgrund der Unscharfe
lediglich als zusatzlicher Abgleich fUr die Akte des Sachversténdigen.

3. Bodenwertermittlung

Allgemeines zur Bodenwertermittiung ist in §40 ImmoWertV (2021) geregelt.

(1) Der Bodenwert ist vorbehaltlich des Absatzes 5 ohne BerUcksichtigung der
vorhandenen baulichen Anlagen auf dem Grundstuck vorrangig im Vergleichs-
wertverfahren nach den §§ 24 bis 26 zu ermitteln.

(2) Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach MaBgabe des § 26
Absatz 2 ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.

(3) Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein ge-
eigneter Bodenrichtwert zur VerfGgung, kann der Bodenwert deduktiv oder in
anderer geeigneter Weise ermittelt werden. Werden hierbei die allgemeinen
Wertverhdltnisse nicht ausreichend berGcksichtigt, ist eine Marktanpassung
durch marktUbliche Zu- oder Abschlége erforderlich.

(4) Bei der Ermittlung der sanierungs- oder entwicklungsbedingten Bodenwert-
erhdhung zur Bemessung von Ausgleichbetrgen nach § 154 Absatz 1 oder

§ 266 Absatz 3 Satz 4 des Baugesetzbuchs sind die Anfangs- und Endwerte be-
zogen auf denselben Wertermittlungsstichtag zu ermitteln. Der jeweilige Grund-
stUckszustand ist nach MaBgabe des § 154 Absatz 2 des Baugesetzbuchs zu er
mitteln.
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(5) Die tatséchliche bauliche Nutzung kann insbesondere in folgenden Fallen
den Bodenwert beeinflussen:

1. wenn dies dem gewdhnlichen Geschdaftsverkehr entspricht, ist ein er-
hebliches Abweichen der tatséchlichen von der nach § 5 Absatz 1
maBgeblichen Nutzung bei der Ermittlung des Bodenwerts bebauter
GrundstUcke zu berlcksichtigen;

2. wenn bauliche Anlagen auf einem Grundstick im AuBenbereich recht-
lich und wirtschaftlich weiterhin nutzbar sind, ist dieser Umstand bei der
Ermittlung des Bodenwerts in der Regel werterhbhend zu berGcksich-
tigen;

3. wenn bei einem GrundstUck mit einem Liquidationsobjekt im Sinne des
§ 8 Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 mit keiner alsbaldigen Freilegung zu
rechnen ist, gilt § 43.

Bodenrichtwert und BodenrichtwertgrundstUck sind in § 13 ImmoWertV (2021)
geregelt.

Bodenrichtwerte sind nach MaBgabe des § 196 BauGB von den Gutachteraus-
schissen fUr GrundstUckswerte flaichendeckend fur das gesamte Bundesgebiet
jeweils zu Beginn jeden zweiten Kalenderjahres zu ermitteln und zu verdffent-
lichen.

Die Grundlagen der Bodenrichtwertermittlung sind in § 14 ImmoWertV (2021)
geregelt.

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt auf Basis der Bodenrichtwerte des Gut-
achterausschusses.

3.1 Bodenwert Flurstick 326

Der Gutachterausschuss fur GrundstUckswerte fUr den Bereich der Stadt Lauter-
bach, Gemarkung Lauterbach fUhrt das zu bewertende Grundstick als baureifes
Land, gemischte Baufldche. Es wird als Bodenrichtwert 2024 (Stand 01.01.2024)
gemdas Einstufung folgende Werte angegeben: (gilt als erschlieBungsbeifragsfrei)
Die Werte wurden mit den aktuellen Daten aus www.boris.hessen.de abgeglichen
und nicht angepasst. Es erfolgt auch keine weitere konjunkturelle Anpassung.

FlurstUck 326

70,00 €/m?

Fl&che des Richtwertgrundstickes: = keine Angabe

MaB der baulichen Nutzung: keine Angabe

Es kann somit ein Bodenwert des Grundstuckes wie folgt errechnet werden:
70,00 €/m? X 278,00 m? = 19.460,00 €
Auf Basis des Immobilienmarktberichtes, im vorliegenden Bodenwertsegment, er-

folgt aufgrund der GrundstucksgroBe, der guten Nutzbarkeit eine sachversténdige
Anpassung mittels Faktor 1,20:

19.460,00 €  x 1,20

23.352,00 €
23.300,00 €

= Bodenwert Flurstick 326, gerundet


http://www.boris.hessen.de/
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3.2 Bodenwert Flurstick 335/3

Der Gutachterausschuss fUr Grundstickswerte fUr den Bereich der Stadt Lauter-
bach, Gemarkung Lauterbach fuhrt das zu bewertende Grundstick als baureifes
Land, gemischte Baufldche. Es wird als Bodenrichtwert 2024 (Stand 01.01.2024)
gemdas Einstufung folgende Werte angegeben: (gilt als erschlieBungsbeitragsfrei)
Die Werte wurden mit den aktuellen Daten aus www.boris.hessen.de abgeglichen
und nicht angepasst. Es erfolgt auch keine weitere konjunkturelle Anpassung.

FlurstUck 335/3 70,00 €/m?

Fl&che des Richtwertgrundstickes: = keine Angabe

MaB der baulichen Nutzung: keine Angabe

Es kann somit ein Bodenwert des GrundstUckes wie folgt errechnet werden:

70,00 €/m? X 18,00 m? = 1.260,00 €

Aufgrund der Nutzung ausschlieBlich als Garagengrundstick und den damit
verbundenen Nutzungsmaoglichkeiten erfolgt im vorliegenden Fall keine weitere
Anpassung.

= Bodenwert Flurstick 335/3, gerundet = 1.200,00 €

4. Erfragswertverfahren Flurstick 324

Das Ertragswertverfahren ist im § 27 ff. der ImmoWertV 21 geregelt und eignet
sich fur die Verkehrswertermittlung von GrundstUcken, die Ublicherweise dem
Nuftzer zur Ertfragserzielung dienen.

§ 27 Grundlagen des Erfragswertverfahrens:

(1) Im Ertfragswertverfahren wird der Ertfragswert auf der Grundlage markttblich
erzielbarer Ertrédge ermittelt. Soweit die Ertragsverhdltnisse mit hinreichender
Sicherheit aufgrund konkreter Tatsachen wesentlichen Verdnderungen unter-
liegen oder wesentlich von den marktUblich erzielbaren Ertfrdgen abweichen,
kann der Ertfragswert auf der Grundlage periodischer Ertfradge ermittelt werden.

(2) Der vorlaufige Ertragswert wird auf der Grundlage des nach §§ 40 bis 43 zu
ermittelnden Bodenwerts und des Reinertrags im Sinne des § 31 Absatz 1, der
Restnutzungsdauer im Sinne des § 4 Absatz 3 und des objektsperzifisch ange-
passten Liegenschaftszinssatzes im Sinne des § 33 ermittelt.

(3) Der marktangepasste vorldufige Ertfragswert entfspricht nach MaBgabe des
§ 7 dem vorlaufigen Ertragswert.

(4) Der Ertragswert ergibt sich aus dem marktangepassten vorldufigen Ertrags-
wert und der BerUcksichtigung vorhandener besonderer objektspezifischer
Grundstucksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.
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GemdanB den Ansatzen des Immobilienmarktbericht 2025 werden Liegenschafts-
zinssGfze nach den Grundsétzen des Erfragswertverfahrens nach den §§27 bis
34 auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprech-
enden Reinertrédgen ermittelt (§21, Abs. 2, ImmoWertV21). Die Anwendung des
Ertfragswertverfahrens erfolgt auf Basis der Daten des Immobilienmarktberichtes
des Gutachterausschusses des Vogelsbergkreises. Es findet das allgemeine Er-
tragswertverfahren §28 Anwendung.

Ausgangspunkt ist eine mégliche Kaltmiete (ohne BerUcksichtigung der Neben-
kosten). Das Ertragswertverfahren dient bei Objekten dieser Art als ein guter Ab-
gleich des wertbestimmenden Sachwertverfahrens, da das Objekt im Ursprung
nicht unbedingt zur Erwirtschaftung von Erfrigen erbaut wurde.

Es erfolgt ein Mietansatz* auf Basis des derzeitigen Ausstattungsstandards, in
einem nufzbaren Gesamtzustand. Der Ausstattungsstandard bewegt sich ins-
gesamt eher im mittleren als einfachen Bereich. Das Objekt war zum Zeitpunkt
der Ortsbesichtigung in einem gepflegten, funkfionalen und nutzbaren Zustand.

(*Basis Mika Gutachterausschuss 2025, Marktdaten sowie dem Immobilienmarktbericht des
Vogelsbergkreises 2025)

Nutzung Flache/ Miete p.M. Miete p.M. Jahresroherirag
Menge [€/m?] [€] [€]
Wohnflache 85,20 m? 6,75 575,10 6.901,20
Zulage Nutz- 1 psch. 50,00 €/psch. 50,00 600,00

Bereiche DG + KG

Gesamisumme: > =85,20 m? > =625,10 > =7.501,20

Es ergibt sich somit ein Jahresgesamtrohertrag zum Stichtag von 7.501,20 €
Abziglich der Kosten fUr die bestimmungsgemdBe Unterhaltung. Ubliche Bewirt-
schaftungskosten fUr Verwaltung, Instandhaltung, sowie Mietausfallwagnis (An-
satz aus Immobilienmarktbericht 2025 bzw. ImmoWertV 2021, Anlage 3 - 2025):

Daraus ergeben sich folgende Berechnungen:

Verwaltungskosten:

je Wohnung 359€ = 1 WE x 359,00 € = 359,00 €

Instandhaltungskosten:

Wohnflédche: 8520m? x 14,00 €/m? = 1.192,80 €

Mietausfallwagnis:

Wohnen: 7.501,20€ «x 20% = 150,02€
Bewirtschaftungskosten gesamt = 1.701,82 €

(entspricht 22,7 % des Rohertrages p.a.)
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Aus der Differenz zwischen Rohertrag und Bewirtschaftungskosten ergibt sich der
Reinertrag des Grundstickes.

Rohertrag = 7.501,20 €
./. Bewirtschaftfungskosten = - 1.701,82 €
= Reinertrag des Grundstiickes = 5.799.38 €

Als weiterer Schritt ist der Anteil des Bodenwertes am Reinertrag zu ermitteln.

Es wird von einer Bodenwertverzinsung von 1,00 % (objektspezifisch angepasster
Liegenschaftszinssatz) ausgegangen.

(gemdaB Immobilienmarktbericht Vogelsbergkreis, Reihenendhaus, unvermietet, durchschnittliche Lage,
kurze-mittlere Restnutzungsdauer, guter Zustand)

Es ergibt sich folgender Anteil des Bodenwertes am Reinertrag:

23.300,00 € x 1,00 % = 233,00 €

Aus der Differenz zwischen Reinertrag und Bodenverzinsungsanteil kann nunmehr
der Anteil der baulichen Anlage am Reinertrag ermittelt werden.

Reinertrag des Grundstickes = 5.799.38 €
Bodenwertverzinsungsbetrag = - 233,00 €
Gebdudeertragsanteil = 5.566,38 €

GemdasB Anlage 1 zu § 34 ImmoWertV erfolgt eine Kapitalisierung. Anhand der
Verfielfaltigertabelle, einem Liegenschaftszins von 1,00 % und einer modifizierten
Restnutzungsdauer von 26 Jahren ergibt sich ein Barwertfaktor von 22,80 (An-
satz/Restnutzungsdaver siehe Sachwertverfahren).

Demzufolge betfragt der Gebdudeertragswert:

Reinertrag der baulichen Anlage: 5.566,38 €
Barwertfaktor x 22,80
Gebdudeertragswert = 12691346 €

Der vorlaufige Ertragswert errechnet sich wie folgt:

Bodenwert FlurstUck 326 = 23.300,00 €
Gebdudeertragswert = 126.913,46 €
Vorlgufiger Ertragswert = 150.213,46 €
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§ 8, Abs. 3 ImmoWertV
Besondere objektsperzifische Grundsticksmerkmale

Ansatz wie folgt:

- allgemeiner Renovierungsbedarf zur einfachen Unterhaltung des Gesamt-
objektes auf Basis des vorhandenen Standards (keine Sanierung), einfache

Reparaturen
- Wohnhaus innen -pauschal- = 2.000,00 €
- Wohnhaus auBBen -pauschal- = 2.000,00 €
= 4.000,00 €

Daraus ergibt sich folgende weiterfGhrende Ertfragswertberechnung:

Vorlaufiger Ertragswert = 150.213,46 €
Besondere objekispezifische GrundstUcksmerkmale = - 4.000,00 €
Erfragswert = 146.213,46 €
Ertragswert gerundet = 146.000,00 €

Der Ertragswert fir das zu bewertende Objekt betragt 146.000,00 €.

5. Sachwertverfahren

Das Sachwertverfahren ist im § 35 ff. der ImmoWertV 21 geregelt.
§ 35 Grundlagen des Sachwertverfahrens:

(1) Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des Grundsticks aus dem vorl&u-
figen Sachwerten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie aus
dem Bodenwert ermittelt.

(2) Der vorlaufige Sachwert des Grundsticks ergibt sich durch Bildung der
Summe aus
1. dem vorlaufigen Sachwert der baulichen Anlage im Sinne des § 36
2. dem vorldufigen Sachwert der baulichen AuBenanlage und sonstigen
Anlagen im Sinne des § 37 und
3. dem nach §§ 40 bis 43 zu ermittelnden Bodenwert.

(3) Der marktangepasste vorldufige Sachwert des Grundstucks ergibt sich
durch Multiplikation des vorlaufigen Sachwerts mit einem objektspezifisch an-
gepassten Sachwertfaktor im Sinne des § 39. Nach MaBgabe des § 7 Abs. 2
kann zusatzlich eine Marktanpassung durch marktubliche Zu- und Abschldge
erforderlich sein.



A

Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

-19-

(4) Der Sachwert des Grundstucks ergibt sich aus dem marktangepassten vor-
lGufigen Sachwert unter der Berucksichtigung vorhandener objektspezifischer
Grundstucksmerkmale des Wertermittlungsobjektes.

GemdaB Immobilienmarktbericht 2025 werden die Sachwertfaktoren nach den
Grundsatzen des Sachwertverfahrens den §§35 bis 38 auf der Grundlage

von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden vorldufigen Sach-
werten ermittelt (§21, Abs. 3 ImmoWertV 21)

Die Sachwertberechnung beruht auf den derzeitigen Herstellungskosten abzig-
lich Alterswertminderung und sonstiger Wertminderung.
Basis sind die Normalherstellungskosten NHK 2010 (ImmoWertV 2021, Anlage 4).

Durch den Gutachterausschuss des Vogelsbergkreises wurde kein Regional-
faktor festgelegt.

5.1 Sachwertverfahren Flurstick 326

Es erfolgt eine Ermittlung fUr das Wohnhaus als Einfamilienhaus als Reihenendhaus.

-Wohnhaus-

Gewdhlt nach NHK 2010:
Einfamilienhaus als Reihenendhaus
Ansatz Typ: 2.12

Keller- und Erd- und Obergeschoss,
nicht ausgebautes Dachgeschoss*

* Ausbau Dachgeschoss ist baurechtlich
nicht genehmigt.

Einfamilienhaus als Reihenendhaus Standardstufe Wagungs-
2 3 4 5 anteil
AuBenwande 1 23%
Dacher 1 15%
AulBentiiren und Fenster 1 11%
Innenwande und -tiren 1 11%
Deckenkonstruktionen und Treppen 1 11%
FuRbdden 1 5%
Sanitareinrichtungen 0,5 0,5 9%
Heizung 0,75 0,25 9%
Sonstige technische Ausstattung 1 6%
Kostenkennwerte Gebiudeart 2.12 535€/m? 595 £/m? 685 £/m? 825€/m? | 1.035€/m?
KG, EG, OG, nicht ausgebautes DG* BGF BGF BGF BGF BGF

* der Dachgeschossausbau ist baurechtlich zu priifen und nicht genehmigt
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AuBenwinde 1x 23 % x 535 €/m? BGF = 123,05 €/m? BGF
Dacher 1x 15 % x 595 €/m? BGF = 89,25 €/m? BGF
AuBentiren und Fenster 1x11% x 825€/m? BGF = 90,75 €/m? BGF
Innenwande und -tiiren 1x 11 % x 595 €/m? BGF = 65,45 €/m? BGF
Deckenkonstruktionen und Treppen 1x 11 % x 595 €/m? BGF = 65,45 €/m? BGF
FuRbdden 1x 5% x 685 €/m? BGF = 34,25 €/m? BGF
Sanitareinrichtungen 0,5x 9% x 685 €/m?+0,5x 9% x 825 €/m? BGF = 67,95 €/m? BGF
Heizung 0,75x 9 % x 685 €/m?+0,25x 9 % x 825 £/m? BGF = 64,80 €/m” BGF
Sonstige technische Ausstattung 1x 6% x 685€/m? BGF = 41,10 €/m? BGF
Zwischensumme: 642,05 €/m? BGF

keine weitere Anpassung fiir Bauweise: Faktor 1,00
| Kostenwert (Summe) 642,05 €/m? BGF

Der ermittelten NHK 2010 -Wert betragt 642,05 €/m? BGF einschl. Baunebenkosten

Der heutige Baupreisindex bezogen auf 2010 befragt: 1,8687*
* Letzte Indexzahl I. Quartal 2025 (Wohngebdude)

Quelle: Stat. Bundesamt

Demnach ergeben sich Herstellungskosten fir den Wertermittlungsstichtag:
642,05 €/m?x 1,8687 = 1.199,80 €/m? BGF

Ermittlung des Herstellungswertes Bereich Wohnhaus:

227,16 m? BGF x 1.199,80 €/m? BGF = 272.546,57 €

=>» der Herstellungswert des Wohnhauses betragt 272.546,57 €

Wertminderung wegen Alters:

Entsprechend dem Alter des Gebdudes wird nun noch eine Wertminderung
wegen abnutzungsbedingter Alterung und verminderter wirtschaftlicher Nutz-
barkeit berechnet.

Es liegen gegeniuber dem urspringlichen Baustandard Renovierungen und
Sanierungen vor.

Es erfolgt die Anwendung des Modells zur Ermittlung der Restnutzungsdaver
von Wohngebduden bei Modernisierungen gemaB Anlage 2 (zu §12 Absatz

58atz 1)

Ansatz hier:

Gesamtnutzungsdauer: 70 Jahre (Ansatz des Sachverstdndigen, auf Basis
des baulichen Standards, Modellkonfor-
mitat ImmoWertV)

Baujahr: 1968

Alter: 2025 -1968 = 57 Jahre
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Aufgrund diverser Modernisierungselemente kbnnen geman Punktetabelle
(Tabelle 1) gemaB Aufstellung 6,0 Punkte vergeben werden.

Daraus ergibt sich ein mittlerer Modernisierungsgrad fur das Objekt (es erfolgt
teilweise an anteiliger Punkteansatz, da die Leistungen teilweise bereits wieder
nicht mehr ganz zeitgemaB sind bzw. nicht Gberall ausgefUhrt wurden).

Die Ansdtze erfolgen auf Basis des Ursprungsstandards.

Modernisierungselemente Punkteansatz
Modernisierung Innenausstattung 1,0 Pkt. (von 2,0 Pkt.)
Modernisierung Bader 1,5 Pkt. (von 2,0 Pkt.)
Modernisierung Fenster 1,5 Pkt. (von 2,0 Pkt.)
Modernisierung Heizungsanlage 1,5 Pkt. (von 2,0 Pkt.)
Modernisierung Leitungssysteme 0,5 Pkt. (von 2,0 Pkt.)
Summe: 6,00 Pkt. = mittlerer
Modernisierungsgrad

Die Ermittlung der Restnutzungsdauer bei Modernisierungen wird wie folgt
ermittelt:

Zun&chst wird das relative Alter des Objektes ermittelt:

% x 100 % = i—g X 100% =81,4% =>» Der Wertliegt hdher als in der Tabelle

3 angegebene Wert bei 6 Punkten (30 %)

Die Formel zur Ermittlung der Restnutzungsdauer sieht dann wie folgt aus:

Alter? 572
RND = a x oND b x Alter + ¢ x GND =O,6]5OX%— 1,3385x 57 + 1,0567 x 70 = 26,22

(Die Werte fUr a, b und ¢ stammen aus der Tabelle 3 bei 6 Modernisierungspunkten)
= Mod. Restnutzungsdauer Gesamtobjekt: 26 Jahre

70 Jahre — 26 Jahre

x 100 =rd. 62,9 %
70 Jahre

Wertminderung 62,9 % v.H. des Herstellungswertes = 171.431,79 €
> 272.546,57 € - 171.431,79 €=101.114,78 €
= Der Zeitwert (alterswertgemindert) des Wohnhauses betragt 101.114,78 €

Besondere Bauteile (Zeitwert inkl. BNK):

- KellerauBentreppe = + 1.000,00 €
- Vordach = + 500,00 €
- Zulage Balkon = + 1.500,00 €

vorlaufiger Gebdudesachwert insgesamt: 104.114,78 €
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Ubertrag:
vorlaufiger Gebdudesachwert insgesamt: 104.114,78 €

vorlaufiger Sachwert AuBenanlage (Zeitwert inkl. BNK):

- Wege, Terrasse, AuBentreppe, Garten =+ 12.000,00 €
Sachwert Gebdude und AuBenanlage: 116.114,78 €
Bodenwert FlurstUck 326 =+ 23.300,00 €
Vorlaufiger Sachwert einschl. Bodenwert: 139.414,78 €

Sachwertfaktor (§21 Abs. 3 ImmoWertV 21)

(3) Sachwertfaktoren geben das Verhdltnis des vorldufigen marktangepassten
Sachwerts zum vorldufigen Sachwert an. Die Sachwertfaktoren werden nach
den Grundsdtzen des Sachwertverfahrens nach den §§ 35 bis 38 auf der Grund-
lage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden vorldufigen
Sachwerten ermittelt.

Das herstellungsorientierte Rechenergebnis ,,vorlaufiger Sachwert’' ist in aller
Regel nicht mit hierfUr gezahlten Marktpreisen identisch. Deshallb muss das
Rechenergebnis ,,vorldufiger Sachwert’’ an den Markt, d.h. an die fUr vergleich-
bare Grundsticke/Objekte realisierten Kaufpreise angepasst werden. Dies er-
folgt mittels des objektsperzifisch angepassten Sachwertfaktors, der dem Immo-
bilienmarktbericht enthommen wurde.

Auf Basis des Markberichtes des Gutachterausschusses 2025, im ermittelten Preis-
segment, in Verbindung mit Zustand, Lage, Ausstattung und Bauweise, den Nut-

zungsmaoglichkeiten liegt der objektbezogene, sachverstandig angepasste Sach-
wertfaktor bei 1,25:

139.414,78 € x 1,25 = 174.268,48 €
Marktangepasster vorlaufiger Sachwert: 174.268,48 €

Besondere objekispezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)
wie beispielsweise eine wirtschaftliche Uberalterung, ein iberdurchschnittlicher
Erhaltungszustand, Baumdngel oder Bauschdden sowie von den marktiblichen
erzielbaren Erfragen erheblich abweichende Erfrdge kénnen, soweit dies

dem gewohnlichen Geschdftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- und
Abschldage oder in anderer geeigneter Weise berucksichtigt werden.

Zusatzlicher Hinweis: Fir behebbare Schdaden und Mdngel werden die diesbe-
ziglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschdatzt, die zu ihrer
Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansatze
oder durch auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen.

Der Gutachter kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung
eines normalen Bauzustandes nur Gberschldagig schatzen, da

- nur zerstorungsfrei-augenscheinlich untersucht wird,

- grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt.
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Es ist ausdricklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswert-
ermittlung allein aufgrund Inaugenscheinnahme beim Oristermin ohne jegliche
differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschatzung angesetzt sind.

§ 8, Abs. 3 ImmoWertV, Besondere objektspezifische GrundstUcksmerkmale
Ansatz wie folgt:

- allgemeiner Renovierungsbedarf zur einfachen Unterhaltung des Gesamt-
objektes auf Basis des vorhandenen Standards (keine Sanierung), einfache

Reparaturen

- Wohnhaus innen -pauschal- = 2.000,00 €
- Wohnhaus auBen -pauschal- = 2.000,00 €
= 4.000,00 €

Daraus ergibt sich folgende, weitere Berechnung
Marktangepasster vorl@ufiger Sachwert = 174.268,48 €
besondere objekispezifische GrundstUcksmerkmale = - 4.000,00 €
(marktangepasster) Sachwert = 170.268,48 €
gerundet = 170.000,00 €

Der Sachwert des Objektes betragt gerundet 170.000,00 €.

5.2 Sachwertverfahren Flurstick 335/3

Es erfolgt eine Ermittlung fUr die Garage.

-Garagengebdude-

Gewdhlt nach NHK 2010:
dhnlich Typ 14.1: Einzel-/Mehrfachgarage

- Flachdach/leicht geneigtes Dach

- massive Bauweise

Standardstufe 3, angepasst
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Der festgesetzte NHK 2010 -Wert Garage betragt 260,00 €/m?2 BGF einschl. Bau-
nebenkosten

Der heutige Baupreisindex bezogen auf 2010 befragt: 1,8687*
* Letzte Indexzahl I. Quartal 2025

Quelle: Stat. Bundesamt

Demnach ergeben sich Herstellungskosten fur den Wertermittlungsstichtag:
260,00 €/m?x 1,8687 = 485,86 €/m? BGF

Ermittlung des Herstellungswertes Garage:
18,00 m? BGF x 485,86 €/m? BGF = 8.745,48 €
= der Herstellungswert der Garage betragt 8.745,48 €

Wertminderung wegen Alters:

Entsprechend dem Alter des Gebdudes wird nun noch eine Wertminderung
wegen abnutzungsbedingter Alterung und verminderter wirtschaftlicher Nutz-
barkeit berechnet.

Es liegen gegeniiber dem urspriinglichen Baustandard keine sichtbaren Reno-
vierungen vor. Die durchgefihrien MaBnahmen bewegen sich im Bereich des
normalen Unterhaltes. Entsprechend erfolgt kein modifizierter Ansatz.

Ansatz hier:

Gesamtnutzungsdauer: 60 Jahre (Ansatz des Sachverstdndigen, auf Basis
des baulichen Standards, Modellkonfor-
mitat ImmoWertV)

Baujahr: 1965

Alter: 2025 - 1965 = 60 Jahre

Restnutzungsdauer: 60 Jahre — 60 Jahre = 0 Jahre

= Ansatz einer fiktiven Restnutzungsdauer des Garagengebdudes auf
Basis des sichtbaren Zustandes: 15 Jahre

60 Jahre — 15 Jahre

x 100 =rd.750%
60 Jahre

Wertminderung 75,0 % v.H. des Herstellungswertes = 6.559,11 €
> 8.745,48 €- 6.559,11 €=2.186,37 €

= Der Zeitwert (alterswertgemindert) der Garage betragt 2.186,37 €
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Ubertrag:

Leitwert (alterswertgemindert) Garage 2.186,37 €
Besondere Bauteile (Zeitwert inkl. BNK):

- keine

vorlaufiger Gebdudesachwert insgesamt: 2.186,37 €

vorldufiger Sachwert AuBenanlage (Zeitwert inkl. BNK):

- keine

Sachwert Gebdude und AuBBenanlage: 2.186,37 €
Bodenwert FlurstUck 335/3 =+ 1.200,00 €
Vorlaufiger Sachwert einschl. Bodenwert: 3.386,37 €

Sachwertfaktor (§21 Abs. 3 ImmoWertV 21)

(3) Sachwertfaktoren geben das Verhdaltnis des vorldufigen marktangepassten
Sachwerts zum vorldufigen Sachwert an. Die Sachwertfaktoren werden nach
den Grundsatzen des Sachwertverfahrens nach den §§ 35 bis 38 auf der Grund-
lage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden vorldaufigen
Sachwerten ermittelt.

Das herstellungsorientierte Rechenergebnis ,,vorldufiger Sachwert’’ ist in aller
Regel nicht mit hierfUr gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das
Rechenergebnis ,,vorldufiger Sachwert’’ an den Markt, d.h. an die fUr vergleich-
bare Grundsticke/Objekte realisierten Kaufpreise angepasst werden. Dies er-
folgt mittels des objektsperzifisch angepassten Sachwertfaktors, der dem Immo-
bilienmarktbericht enthommen wurde.

Auf Basis des Markberichtes des Gutachterausschusses 2025, im ermittelten Preis-
segment, in Verbindung mit den Nutzungsmaoglichkeiten und der Marktsituation
fUr Objekte dieser Art liegt der objektbezogene, sachverstdndig angepasste
Sachwertfaktor bei 1,50:

3.386,37 € X 1,50 = 5.079,56 €
Marktangepasster vorlaufiger Sachwert: 5.079,56 €

Besondere objekispezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)
wie beispielsweise eine wirtschaftliche Uberalterung, ein iberdurchschnittlicher
Erhaltungszustand, Baumdngel oder Bauschaden sowie von den marktiblichen
erzielbaren Erfragen erheblich abweichende Erfrdge konnen, soweit dies

dem gewohnlichen Geschdftsverkehr entspricht, durch marktgerechte Zu- und
Abschldge oder in anderer geeigneter Weise bericksichtigt werden.

Zusdtzlicher Hinweis: Fir behebbare Schaden und Mdngel werden die diesbe-
ziglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschdatzt, die zu ihrer
Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansatze
oder durch auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen.

A
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Der Gutachter kann i.d.R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung
eines normalen Bauzustandes nur iberschldgig schatzen, da

- nur zerstorungsfrei-augenscheinlich untersucht wird,

- grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt.

Es ist ausdricklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswert-
ermittlung allein aufgrund Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche
differenzierte Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschdatzung angesetzt sind.

§ 8, Abs. 3 ImmoWertV, Besondere objektspezifische Grundsticksmerkmale
Ansatz wie folgt:

- keine

Daraus ergibt sich folgende, weitere Berechnung

Marktangepasster vorldufiger Sachwert = 5.079,56 €
besondere objektspezifische GrundstUcksmerkmale = - 0,00 €
(marktangepasster) Sachwert = 5.079,56 €

gerundet = 5.000,00 €

Der Sachwert des Objektes betrdgt gerundet 5.000,00 €.
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6. Verkehrswerte

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmft, der in dem Zeitpunkt, auf den
sich die Ermittlung bezieht (Bewertungsstichtag), im gewodhnlichen Geschafts-
verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatséchlichen Eigenschaften,
der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des GrundstUckes oder des sonstigen
Gegenstandes der Wertermittlung, ohne Ricksicht auf gewdhnliche Verhdltnisse
oder persdnliche Verhdltnisse zu erzielen wdre.

6.1 Verkehrswert Flurstick 326

Im vorliegenden Fall erfolgt die Bewertung des Objektes nach dem Sachwertver-
fahren, da bei Objekten dieser Art die Erwirtschaftung eines Erfrages nicht unbe-
dingt im Vordergrund steht.

Das Ertragswertverfahren wird im vorliegenden Fall als guter Abgleich des wertbe-
stimmenden Sachwertverfahrens herangezogen.

Der ermittelte Ertragswert liegt im Ublichen Spannenbereich fir Objekte dieser Art.
Der wertbestimmende Sachwert konnte entsprechend verifiziert werden.

Der Verkehrswert der Liegenschaft wird unter Beachtung der allgemeinen Be-
wertungskriterien nach dem Sachwert ausgerichtet.

Unter Zugrundelegung der ermittelten Einzelwerte, sowie aller das Objekt beein-
flussender Umstdnde, schatze ich den Verkehrswert des Eigentums Hof- und Ge-
bdudeflache, Sudetenweg 18, 36341 Lauterbach, Ifd.Nr. 1, Flur 12, Flurstick 326,
zum Bewertungsstichtag 28.05.2025, auf

170.000,00 €

in Worten: einhundertsiebzigtausend Euro

6.2 Verkehrswert Flurstick 335/3

Im vorliegenden Fall erfolgt die Bewertung des Objektes ausschlieBlich nach dem
Sachwertverfahren.

Das Ertfragswertverfahren wird im vorliegenden Fall nicht angewendet, da sich kein
aussagekraftiger Ertfragswert ermitteln 1asst. Entsprechend wird das Verfahren auch
nicht als Abgleich angewendet.

Der Verkehrswert der Liegenschaft wird unter Beachtung der allgemeinen Be-
wertungskriterien ausschlieBlich nach dem Sachwert ausgerichtet.
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Unter Zugrundelegung der ermittelten Einzelwerte, sowie aller das Objekt beein-
flussender Umstande, schatze ich den Verkehrswert des Eigentums Bauplatz, An
der Wascherde, 36341 Lauterbach, Ifd.Nr. 2, Flur 12, Flurstick 335/3, zum Bewer-
tungsstichtag 28.05.2025, auf

5.000,00 €

in Worten: funftausend Euro

Der Sachverst@ndige versichert, dass er mit den EigentUmern nicht verwandt
und nicht verschwdgert war und von keiner Seite beeinflusst wurde.

MUcke, den 15.07.2025

Dipl.-Ing. Jens Maurer (FH)

Dieses Gutachten besteht aus 55 Seiten.

Es ist in 4-facher Ausfertigung erstellt.

Die 1.-3. Ausfertigung erhdlt die Auftraggeberin, das Amtsgericht Alsfeld
Die 4. Ausfertigung verbleibt in meinen Akten.
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Die Werte zur Berechnung der Wohn- und Nutzfldchenfl&che wurden den
vorliegenden Planunterlagen enthnommen. Es erfolgt entsprechend ein

Abzug fUr Putz.

Zur Berechnung der Bruttogrundfl&chen wurden die MaBe ebenfalls den
vorhandenen Planunterlagen entnommen und mit dem aktuellen Auszug

der Liegenschaftskarte abgeglichen.

Die Richtigkeit der vorhandenen Planunterlagen, insbesondere der MaBe,

wird fur die Wertermittlung vorausgesetzt.

Alle Angaben ohne Gewdhr.

Zur besseren Ubersicht der Gesamtanlage nachfolgender Ausschnitt aus

der Liegenschaftskarte:

w

1 =)

Wohnhaus

Zufahrt ,,Sudetenweg”
Garage

Garten

Terrasse

Eingang Wohnhaus
Zugang Kellergeschoss

m=Pp 7uUfahrt Garage

4 == Seitlicher Gartenzugang

Wohnfldchenberechnung:

-Erdgeschoss-

Windfang: 1,375 x 1,695 = 2,33 m?

WC: 0,885 x 1,695 = 1,50 m?
Kiche: (3,75x3,965) - (0,815 x 0,865) = 14,16 m?
Wohnen: (3,965 x 3,795) + (2,49 x 2,595) = 21,51 m?

Flur: (3,14 x1,375) - (0,30 x 1,00) = 4,02 m?

Ubertrag/Summe

43,52 m?
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Ubertrag/Summe

abzgl. 3% Putz

Wohnflache Erdgeschoss, gesamt

-Obergeschoss-

Flur: 3.14x1,10

Schlafen: (3,75x3,965) - (0,815 x 0,865)

Kind I: (3,15x3,795) + (1,085 x 0,815)

Kind II: 3,19 x2,595

Bad: 1,695x2,375
Summe

abzgl. 3% Putz

Summe

Balkon: 1,25 x 4,825 x Va

Wohnflache Obergeschoss, gesamt

Zusammenstellung Wohnfldche:

Erdgeschoss + Obergeschoss = 42,21 m? + 42,99 m?

1
N
w
o
)

3
N

I
1

w

3
N

= 3,45 m?
= 14,16 m?
= 12,84 m?
= 8,28 m?

= 4,03 m?

= 42,76 m?

= -1,28 m?

= 41,48 m?

= 1,51 m?

= 85,20 m?

Das nachtraglich einfach ausgebaute Dachgeschoss wird nicht der Wohnflache
zugerechnet, da die Raumlichkeiten nicht den Erfordernissen fir Wohnraum ent-

sprechen.
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Nutzflaéchenberechnung:

-Kellergeschoss-

Flur:

Keller I:
WaschkUche:
Keller II:

Keller Ill:

-Garage-

StellflGche:

(3,14 x 1,50) — (0,40 x 1,00)
2,375x 2,47
3,84 x 3,795
3,84 x 3,625

2,375x 1,57

Summe

abzgl. 3% Putz

Nutzflache Kellergeschoss, gesamt

5,62x2,64

Summe

abzgl. 3% Putz

Nutzflache Garage, gesamt

Ermittlung der Brutto-Grundfldche):

(vereinfachte Berechnung)

-Wohnhaus-

Kellergeschoss:

Erdgeschoss:

Obergeschoss:

Dachgeschoss:

6,875x 8,26
6,875x 8,26
6,875x 8,26

6,875x8,26

Gesamt Brutto-Grundflache Wohnhaus, gesamt

= 4,31 m?
= 5,87 m?
= 14,57 m?
= 13,92 m?

= 3.73 m?

= 42,40 m?

= - 1,27 m?

= 56,79 m? BGF
= 56,79 m? BGF
= 56,79 m? BGF

= 56,79 m? BGF

= 227,16 m?* BGF

A
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

-Garage-

Erdgeschoss: 3,00 x 6,00 18,00 m? BGF

Gesamt Brutto-Grundflache Garage, gesamt = 18,00 m? BGF

Aufgestellt, MUcke, den 07.07.2025
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 1: StraBenansicht

Bild 2: StraBen-/Seitenansicht

Bild 3: seitlicher Gartenzugang
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 4: RUckansicht

Bild 5: Terrasse

Bild 6: Garten



A

Dipl.-Bauingenieur

Jens Maurer

-A7-

Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 7: 6ffentlicher FuBweg

Bild 8: Zufahrt ,,Sudetenweg"

Bild 9: Stichweg ,,Sudetenweg"
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 10: Zufahrt Garage

Bild 11: Zugang Eingangsbereich

Innenansichten
Wohnhaus
-Erdgeschoss-

Bild 12: Windfang
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 13: Flur

Bild 14: KUiche

Bild 15: WC
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 16: Wohnen

Bild 17: Treppe EG-OG

Innenansichten
Wohnhaus
-Obergeschoss-

Bild 18: Flur
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 19: Schlafen

Bild 20: Kind |

Bild 21: Kind Il
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 22: Balkon

Bild 23: Bad

Bild 24: Treppe OG-DG
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Innenansichten
Wohnhaus
-Dachgeschoss-

Der vorhandene einfache
Dachausbau ist baurechtlich
nicht genehmigt.

Bild 25: Zimmer

Bild 26: Zimmer

Innenansichten
Wohnhaus
-Kellergeschoss-

Bild 27: Treppe EG-KG
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 28: Flur

Bild 29: Keller |

Bild 30: WaschkUche
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Bild 31: Keller ll/Heizung

Bild 32: Keller Il

Bild 33: KellerauBentreppe
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Die nachfolgenden Planausschnitte dienen lediglich zv Ubersichts-
zwecken und sind nicht maBstdablich. Sie stimmen weitgehend mit
dem Bestand iberein. Alle Angaben ohne Gewadhr.

-Grundriss Kellergeschoss-
ohne MaBstab
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

-Grundriss Erdgeschoss-
ohne MaBstab
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

-Grundriss Obergeschoss-
ohne MaBstab
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

-SUdansicht-
ohne MaBstab

-Ostansicht-
ohne MaBstab
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

Jens Maurer

A

-Nordansicht-
ohne MaBstab

-Westansicht-
ohne MaBstab
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

-Schnitt-
ohne MaBstab
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

-Vorderansicht-

Garage
ohne MaBstab

-Rickansicht-

Garage
ohne MaBstab
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Anlage zu Verkehrswertgutachten Akt. Zeichen 34 K 1/25 AG Alsfeld

-Schnitt-
ohne MaBstab

-Grundriss Erdgeschoss-

Garage
ohne MaBstab
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A.nlage zu Verkehrswertgutachten,
Akt.Zeichen: 34 K 1/25, AG Alsfeld,
Hof- und Gebaudeflache, Sudeten-

5608295

weg 18, Bauplatz, An der Wascherde,
35341 Lauterbach, Flur 12, Flurstlicke
326 + 335/3, GroRe 278 m? + 18 m?
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  326 + 335/3, Größe 278 m² + 18 m²
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Regierungsprasidium GieBen

Regierungsprasidium GielRen « Postfach 10 08 51 « 35338 GieRRen
Dipl.-Ing. Jens Maurer

Bergwiesenstralde 1 Geschaftszeichen:  1060-41.4-100-b-0400-00026#2025-
35325 Miicke-Wettsaasen 00003
Bearbeiter/-in: Petra Schwartze
Telefon: +49 (641) 303 4273
Telefax:
E-Mail: Petra.Schwartze@rpgi.hessen.de
Ihr Zeichen:

lhre Nachricht vom: 19.05.2025

Datum: 26.05.2025

Auskunft aus der Altflaichendatei des Landes Hessen fiir folgendes
Grundstiick: Sudetenweqg 18, 36341 Lauterbach, Gemarkung Lauter-
bach, Flur 12, Flurstiick 326 und 335/3

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Altflachendatei ist Teil des Bodeninformationssystems nach § 7 des Hes-
sischen Altlasten- und Bodenschutzgesetzes (HAItBodSchG). Dort sind die
den Bodenschutzbehorden bekannten Informationen zu Altstandorten, Alt-
ablagerungen, altlastenverdachtigen Flachen, Altlasten, Grundwasserscha-
densfallen und schadlichen Bodenveranderungen hinterlegt. Die Daten wer-
den von den Kommunen, den Unteren Bodenschutzbehoérden (UBB), den
Oberen Bodenschutzbehdérden (RP) und dem Hessischen Landesamt fur
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erfasst, gemeldet und ggf. ak-
tualisiert.

Fur die angefragte Adresse liegt kein Eintrag vor.

Da die Erfassung der v. g. Flachen in Hessen zum Teil noch nicht flachen-
deckend erfolgt ist, sind die Daten in der Altflachendatei ggf. nicht vollstan-
dig. Deshalb empfehle ich Ihnen, weitere Informationen (z. B. Auskunfte zu
Betriebsstilllegungen aus dem Gewerberegister, bisher nicht erfasste ehe-
malige Deponien) bei der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehdrde des
Vogelsbergkreises und bei der Stadt Lauterbach einzuholen.

Hausanschrift: Servicezeiten:

35396 Gielen « Marburger Stralle 91 Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr HESSEN

Postanschrift: Freitag 08:00 - 15:00 Uhr — J

35338 Gielden « Postfach 10 08 51 oder nach Vereinbarung S

Fristenbriefkasten: - . " " "
35390 GieRen * Landgraf-Philipp-Platz 1 — 7 Die telefonische Vereinbarung eines - Mog"Ch kelten
Telefonzentrale: 0641 303-0 personlichen Gesprachstermins wird ——— -
Zentrales Telefax: 0641 303-4103 empfohlen. REGIERUNGSPR A SIDIU

Zentrale E-Mail: poststelle@rpgi.hessen.de
Internet: https://rp-giessen.hessen.de GIESSEN


mailto:poststelle@rpgi.hessen.de
https://rp-giessen.hessen.de
mailto:petra.schwartze@rpgi.hessen.de
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Rechtsgrundlage und herangezogene Informationen zur Verkehrswertermittiung
Aktenzeichen 34 K 1/25, Amtsgericht Alsfeld

Besonderer Hinweis: Findet groBtenteils Anwendung
ImmoWertV 2021 (01.01.2022)
(ImmoWert A)

Marktwertermittlung nach ImmoWertV, Praxiskommentar zur Verkehrswertermittlung
von Grundstucken, Kleiber, Reguvis, 9. Auflage

ImmoWertV (2021), Sammlung amtlicher Vorschriften und Richtlinien zur Ermittlung
des Verkehrswerts von Grundsticken, Kleiber, Reguvis, 13. Auflage

Wertermittlungsrichtlinie 2016 — Sachwertrichtlinie 2012, NHK 2010, aus Kleiber 12.Auflage 2016
Ertragswertrichtlinie

ImmoWertV 2010

Wert V: Wertermittlungsverordnung

BauGB: Baugesetzbuch)

BGB: BUrgerliches Gesetzbuch

Bau NVO: Baunutzungsverordnung (bauliche Nutzung von Grundsticken)

DIN 283: Berechnung der Wohn- und Nutzfl&che

Sprengnetter, Grundsticksbewertung, Arbeitsmaterialien Stand aktuell

Sprengnetter Immobilienbewertung Marktdaten und Praxishilfen Stand aktuell

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und des Beleihungswertes,
Kleiber-Tillmann 2008

Lexikon der Immobilienwertermittlung, Sandner-Weber, 2. Auflage
Grundlagen der Verkehrswertermittlung, Schlicht-Gehri
Schatzung und Ermittlung von GrundstUckswerten, Simon-Kleiber
Sachwertrichtlinie und NHK 2010 — Sprengnetter
Marktwertermittlung nach ImmoWertV - 9. Auflage Kleiber

www.boris.hessen.de

Bodenrichtwerte Stadt Lauterbach, Gemarkung Lauterbach, Stichtag 01.01.2024
Immobilienmarktbericht Vogelsbergkreis 2025

Vergleichsfaktoren des Landes Hessen 2025

Stadtplan Hessen

Stadt Lauterbach, Bauamt

Bauaufsicht Vogelsbergkreis

Auszug aus den Liegenschaftskarten, Amt fur Bodenmanagement Fulda

Regierungsprdasidium GieBen, Altfldichendatei des Landes Hessen

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten.
Das Gutachten ist nur fUr den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt.
Alle Angaben ohne Gewahr.


http://www.boris.hessen.de/
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